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Vorlagen Nr.  32/009/2025 

öffentlich 
 
 

Fachbereich: Rechts- und Ordnungsamt 

Bearbeiter/in: Ziegler, Lena  

Datum: 15.05.2025 

Az.: 32-21-0307-03/2025 

 

Beratungsfolge Termine Art der Entscheidung 
 
Jagdbeirat 
 

 
 04.06.2025 
 

 
Beschluss 

 
 

Beschlussempfehlung zum Abschussplan für Schwarzwild im Eigenjagdbezirk 
Schlosshof Garath für das Jagdjahr 2025/2026 

 
 Beschluss 

 Wahl  

 Kenntnisnahme 

 
 
Der Jagdbeirat erteilt im Rahmen der Benehmensherstellung seine Zustimmung zu den vorge-
legten Abschussvorschlägen. 
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Beschlussempfehlung zum Abschussplan für Schwarzwild im Eigenjagdbezirk 
Schlosshof Garath für das Jagdjahr 2025/2026 

 
Anlass: 
 
Abschussplanung für Schwarzwild im Eigenjagdbezirk Schlosshof Garath für das Jagdjahr 
2025/2026 
 
 
Sachverhalt: 
 
Im Eigenjagdbezirk Schlosshof Garath wird weiterhin Schwarzwild in einem Gatter gehalten. 

Nach § 21 Abs. 7 LJG-NRW ist der Abschuss von Schalenwild in Jagdgattern durch besonde-
ren Abschussplan zu regeln. Der Abschussplan ist gemäß § 22 Abs. 1 LJG-NRW jeweils zum 
01. April des Jahres, in dem der bisherige Abschussplan ausläuft, bei der unteren Jagdbehör-
de einzureichen und sodann bei Vorliegen der maßgeblichen Voraussetzungen gemäß     § 22 
Abs. 4 LJG-NRW – nach Anhörung der Forstbehörde und Herstellung des Benehmens mit 
dem Jagdbeirat – zu bestätigen; andernfalls ist die Abschussplanung durch die untere Jagd-
behörde nach § 22 Abs. 6 LJG-NRW – bei gleicher Beteiligung – festzusetzen. 

Von der Forstverwaltung Schlosshof Garath wurde der Abschussplan für Schwarzwild in 
Jagdgattern für das Jagdjahr 2025/2026 zur Genehmigung vorgelegt. Es wird ein Abschuss 
von insgesamt 56 Stück Schwarzwild vorgeschlagen. 

Im letzten Jagdjahr betrug die durch die untere Jagdbehörde bestätigte Abschussplanung 56 
Stück Schwarzwild.  

Die Verwaltung hat den Abschussvorschlag für Schwarzwild sowohl dem Kreisjagdberater als 
auch dem Landesbetrieb Wald und Holz sowie dem Regionalforstamt Bergisch Land zur Stel-
lungnahme vorgelegt. 

Nach Auffassung der unteren Jagdbehörde entspricht die Abschussplanung den jagdrechtli-
chen Vorschriften. Sie beabsichtigt, die vorgelegten Abschussvorschläge zu bestätigen und 
bittet den Jagdbeirat insoweit im Rahmen der Benehmensherstellung um Zustimmung. 

 
In der Sitzung des Jagdbeirates steht Frau Ziegler für Rückfragen zur Verfügung. 
 
 
Anlage 
Abschussplan für Schwarzwild in Jagdgattern /Jagdbezirk Schlosshof Garath für das Jagdjahr 
2025/2026 vom 05.02.2025 
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